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 Amtliche Bekanntmachung  

Der 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord" im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB vom 20.06.2023 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 die Aufstellung der 33. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord " im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB für die in Anlage 1 abgegrenzten 
Änderungsbereiche wird eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB) 
  
Der Geltungsbereich 1 der 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 befindet sich im Ortsteil 
Schapdetten an der Roxeler Straße. Der Geltungsbereich 2 befindet sich ebenfalls an der 
Roxeler Straße, wird jedoch über die Stichstraße von der Fuldastraße aus erschlossen. Die 
genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

 
 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 

Geltungsbereiche der 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ 
 

 
Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
künftige Entwicklung der bestehenden Strukturen sowie zur Bebauung bisher ungenutzter 
Grundstücke. 
 

 
Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 
 
Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, 
sich in der Zeit vom 29.06.2023 bis einschließlich 14.07.2023, bei der  
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Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu 
unterrichten. In dieser Zeit besteht auch Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern Wir bitten 
aus organisatorischen Gründen um vorherige telefonische Absprache und 
Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. 
Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem 
zustädigen Ansprechpartner unter 02502/942-311 gestellt werden. 

 
Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 
https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren 

einsehbar. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten 
Nord“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Nottuln, 21.6.2023 
 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung  

Der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Schapdetten Süd-Ost" im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB vom 02.05.2023 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 02.05.2023 die Aufstellung der 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Schapdetten Süd-Ost" im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Schapdetten Ost“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB für das Flurstück 195, Flur 1, Gemarkung 
Schapdetten wird eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB) 
 
Der Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 befindet sich im Ortsteil 
Schapdetten an der Straße Groenwold. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden 
Übersichtsskizze zu entnehmen.  
 
 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 

Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Schapdetten Süd-Ost“ 
 

 
Ziel des Verfahrens ist es, eine verbesserte bauliche Nutzung des betreffenden Grundstückes 
zu Wohnzwecken zu ermöglichen. 
 

Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 
 
Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, 
sich in der Zeit vom 29.06.2023 bis einschließlich 14.07.2023, bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 
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 in der Zeit 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu 
unterrichten. In dieser Zeit besteht auch Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern Wir bitten 
aus organisatorischen Gründen um vorherige telefonische Absprache und 
Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. 
Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem 
zustädigen Ansprechpartner unter 02502/942-311 gestellt werden. 

 
Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 
https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren 

einsehbar. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Schapdetten Süd-
Ost“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Nottuln, 14.6.2023 
 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung  

Der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch" im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB vom 20.06.2023 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 die Aufstellung der 9. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung wird verzichtet. 
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB für den in Anlage 1 
abgegrenzten Geltungsbereich wird eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
BauGB) 
  
Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 befindet sich im Ortsteil 
Nottuln an der B 525 im Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch. Die genauen 
Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

 
 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 

Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und 
Industriegebiet Beisenbusch“ 
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Ziel des Verfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung zukünftiger 
Erweiterungsmöglichkeiten der ansässigen Raiffeisen Steverland eG. 
 

Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 
 
Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, 
sich in der Zeit vom 29.06.2023 bis einschließlich 14.07.2023, bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu 
unterrichten. In dieser Zeit besteht auch Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern Wir bitten 
aus organisatorischen Gründen um vorherige telefonische Absprache und 
Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. 
Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem 
zustädigen Ansprechpartner unter 02502/942-311 gestellt werden. 

 
Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 
https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren 

einsehbar. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und 
Industriegebiet Beisenbusch“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Nottuln, 21.6.2023 
 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §3 Abs.2 BauGB im Verfahren zur 86. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Aufhebung Konzentrationszonen“. 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Beteiligung i.S.v. § 3 Abs. 2 
BauGB des Entwurfs zur 86. Änderung des Flächennutzungsplanes mit seiner 
Begründung inkl. Umweltbericht der Gemeinde Nottuln hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 86.Änderung des Flächennutzungsplanes erstreckt sich 
über zwei Teilbereiche (nördlich des Ortsteils Darup, an der Gemeindegrenze zu Billerbeck, 
sowie südlich des Ortsteils Nottuln, nördlich der A43). Die genauen Geltungsbereiche der 
Teilbereiche sind der folgenden Übersichtsskizze zu entnehmen: 

 

Karte ohne Maßstab 
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Der Flächennutzungsplanentwurf und seine Begründung im Entwurf und die 
unten genannten umweltbezogenen Informationen liegen gem. § 3 Abs.2 
BauGB vom 29.06.2023 bis einschließlich 08.08.2023, bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.  14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um 
vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-350 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den 
offengelegten Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen 
Ansprechpartner unter 02502/942-350 gestellt werden. 

Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 
https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-
bauleitplanverfahren   einsehbar. 

1. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur 86. Änderung des 
Flächennutzungsplanes können folgende umweltbezogene Informationen 
eingesehen werden:  
 
a) Begründung inkl. Umweltbericht zur 86. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Nottuln im Vorentwurf 
In der Begründung werden u.a. die Bestandssituation, die Erfordernisse der 
Planung und die Auswirkungen der Planungen dargestellt.  

Im Umweltbericht werden u.a. die Bestandssituation und die Auswirkungen der 
Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
Fläche und Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander 
sowie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet.  

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur 
Niederschrift nach Terminvereinbarung, per E-Mail an: info@nottuln.de oder auf 
anderem Wege abgegeben werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung gem. §3 Abs.2 BauGB des Entwurfs zur 86. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Aufhebung Konzentrationszonen“ der Gemeinde Nottuln wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

 

Nottuln, 21.06.2023 

 

 

Der Bürgermeister  
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 16.06.2023 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat Mai 2023 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
   

2 Damenräder 
2 Herrenräder 
2 Mountainbikes 
1 Laufrad 
2 Katzen 
2 Vögel   

            5 Schlüssel  
    2 Rucksäcke  
    2 Jacken  
    1 Lesebrille  
    2 Armbanduhren 
    1 Spielekonsole 
       Kopfhörer 
         
 
 
  
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Jagdgenossenschaft             Nottuln, 15.06.2023 
Nottuln XI Horst-Buxtrup 
 

Einladung 
 

zur Genossenschaftsversammlung der 
 

Jagdgenossenschaft Nottuln XI Horst-Buxtrup 
 
am 

MONTAG, den 04. September 2023 um 20:00 Uhr 
 

findet in der  Gaststätte Jägerhof Sendes, Heller 55, 48301 Nottuln 
 
eine Genossenschaftsversammlung statt, wozu alle Jagdgenossen hiermit eingeladen 
werden. 
 

Tagesordnung 
 
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 
2. Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 02.03.2020  
 
3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung der Jahresrechnungen 2019 – 2022, 
    sowie Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes und der  
    Geschäftsführung 
 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen für die Geschäftsjahre  
    2023 – 2026 
 
6. Wahl des Jagdvorstandes (01.04.24-31.03.28) 
 
7. Wahl des Geschäftsführers  
 
8. Wahl von jeweils zwei Rechnungsprüfern 
 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Verpachtung des Jagdbezirkes ab  
    01.04.2024 

a) Art der Jagdnutzung 
b) Art der Verpachtung (Verfahren, Bedingungen pp.) 

 c) Erteilung des Zuschlags zur Jagdverpachtung 
 
10. Verschiedenes 
 
 
 
Der Jagdvorsteher 
Hubert Bünker 
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Vorschlagsliste 
 

für die Bestimmung von Hauptschöffinnen und –schöffen für das Amtsgericht Coesfeld und das 
Landgericht Münster für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 
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Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagslisten Personen aufgenommen sind, die nach § 32 
nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten. 
Die Liste liegt in der Zeit vom 26.06.2023 bis einschließlich 02.07.2023 zu jedermanns Einsicht 
während der Dienststunden bei der Gemeindeverwaltung 48301 Nottuln, Stiftsplatz 7, Zimmer 701, 
aus. 
 
Nottuln, den 21.06.2023 

 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Der Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 
 
 
 

Das Wirtschaftsergebnis 2022 des Betriebes „Gemeindewerke Nottuln, 
Betriebszweig Abwasserwerk“, wird gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW sowie § 3 (5) 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungs-pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) öffentlich 
bekannt gemacht.  

                                                                                                        
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahresabschluss der „Gemeindewerke 
Nottuln, Betriebszweig Abwasserwerk“, zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 24.005.041,34 € und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 328.638,29 € in seiner Sitzung am 
20.06.2023 in der als Anlage beigefügten Form festgestellt. 
 
Vom Jahresüberschuss in Höhe von 328.638,29 € werden als 
Eigenkapitalverzinsung 72.628,11 € an den Gemeindehaushalt abgeführt und 
256.010,18 € den Gewinnrücklagen zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis 
zugeführt. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Lezius Audit & Consult GmbH, Lüdinghausen, hat am 16. 
März 2022 den Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht 2022 des Betriebes 
„Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Abwasserwerk“ liegen bei den 
Gemeindewerken Nottuln, Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln während der 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
 
Nottuln, im Juni 2023  

 
gez. Scheunemann 
Betriebsleiter   
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 
 

 
 

 
Das Wirtschaftsergebnis 2022 des Betriebes „Gemeindewerke Nottuln, 
Betriebszweig Baubetriebshof“, wird gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW sowie § 3 (5) 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) öffentlich 
bekannt gemacht.  

                                                                                                                    
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahresabschluss der „Gemeindewerke 
Nottuln, Betriebszweig Baubetriebshof“, zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme in 
Höhe  von 1.215.521,31 €  und die Gewinn- und  Verlustrechnung zum 31.12.2022 
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 49.299,64 € in seiner Sitzung am 
20.06.2023 in der als Anlage beigefügten Form festgestellt.  
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 49.299,64 € wird an den Gemeindehaushalt 
abgeführt. 
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte Wirtschafts-      
prüfungsgesellschaft Lezius Audit & Consult GmbH, Lüdinghausen, hat am 16. 
März 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt. 
 

Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht 2022 des Betriebes 
„Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Baubetriebshof“ liegen bei den 
Gemeindewerken Nottuln, Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln während der 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 

 
Nottuln, im Juni 2023   

 
gez. Scheunemann 
 Betriebsleiter    
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G 
 
 
 
 

Das Wirtschaftsergebnis 2022 des Betriebes „Gemeindewerke Nottuln, 
Betriebszweig Wasser- und Energieversorgung/Bäder“, wird § 26 Abs. 4 EigVO 
NRW sowie gemäß § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 
(JAP DVO) öffentlich bekannt gemacht.  

                                                                                                                    
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat den Jahresabschluss der „Gemeindewerke 
Nottuln, Betriebszweig Wasser- und Energie-versorgung/Bäder“ zum 31.12.2022 
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.926.324,33 € und die Gewinn- und 
Verlustrechnung zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
63.548,50 € in seiner Sitzung am 20.06.2023 in der als Anlage beigefügten Form 
festgestellt.   
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 63.548,50 € wird den Gewinnrücklagen zur 
Verstärkung der Eigenkapitalbasis zugeführt. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte Wirtschafts-             
prüfungsgesellschaft Lezius Audit & Consult GmbH, Lüdinghausen hat am 16. 
März 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht 2022 des Betriebes 
„Gemeindewerke Nottuln, Betriebszweig Wasser- und Energie-versorgung/Bäder“ 
liegen bei den Gemeindewerken Nottuln, Stiftsstraße 10, 48301 Nottuln während 
der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 

 
Nottuln, im Juni 2023 

 
gez. Scheunemann 
 Betriebsleiter    
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